
 

 
 

Schnellinformation Wirtschaftsausschuss 12.03.2024 
Seite 1 von 2 

 

Schne l l i n format i on  

zum WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS 
 

am Dienstag, 12.03.2024, 17:00 Uhr, Rathaus, Sitzungssaal 
 

 
Ö F F E N T L IC H  

TOP 1 Zustimmung zur Gründung der SWLB 
Mobilität GmbH durch die Stadtwerke 
Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH 

(Vorberatung) 

Vorl.Nr. 078/24 

 

   

 
Beschlussempfehlung: 
 

Der Oberbürgermeister als Vertreter der Stadt Ludwigsburg in der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH wird 

beauftragt, der Gründung der SWLB Mobilität GmbH durch die Stadtwerke 
Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zustimmen. 
 

Die Verwaltung wird ermächtigt, am Gesellschaftsvertrag redaktionelle Ergänzungen 
und Änderungen, die sich aufgrund gemeindewirtschaftsrechtlicher, steuerrechtlicher 
oder gesellschaftsrechtlicher Vorschriften ergeben, vorzunehmen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Die Abstimmung erfolgt offen.  

 
Der Empfehlungsbeschluss wird mit 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 

Enthaltungen einstimmig gefasst.  
 
Nicht anwesend:  Stadtrat Dogan 

 
Der Beschluss erfolgt als Empfehlung an den Gemeinderat.  
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TOP 2 Zeitlich befristete Änderung der 
Hauptsatzung - Unterbringung von 
Geflüchteten 

(Vorberatung) 

Vorl.Nr. 072/24 

 

   

 
Beschlussempfehlung: 
 

1. § 16a der Hauptsatzung der Stadt Ludwigsburg vom 01.01.2023 wird 

nachfolgend geändert:  
 

§ 16a 
Befristete Übertragung von Aufgaben mit Bezug zur Unterbringung von 

Geflüchteten auf den Oberbürgermeister 
 

Dem Oberbürgermeister werden gemäß § 44 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GemO befristet 

bis 31.12.2025 folgende Aufgaben zur dauernden Erledigung übertragen, soweit es 
sich um Entscheidungen in Bezug auf Unterbringung von Geflüchteten handelt: 

 
Der Abschluss und die Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen sowie 
Erbbaurechtsverträgen, wenn im Einzelfall der Miet-/Pacht- bzw. Erbbauzins 200.000 

€ jährlich nicht übersteigt sowie die Änderung von Miet- und Pachtverträgen sowie 
Erbbaurechtsverträgen, wenn die damit verbundene Änderung des Miet-/Pacht- bzw. 

Erbbauzinses 150.000 € jährlich im Einzelfall nicht übersteigt. 

 

 

2. Der Gemeinderat wird über die von dieser Regelung betroffenen Anmietungen 
unterrichtet.  

 

 
Abstimmungsergebnis: 

 
Die Abstimmung erfolgt offen.  
 

Der Empfehlungsbeschluss wird mit 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen einstimmig gefasst.  

 
Nicht anwesend:  Stadtrat Dogan 
 

Der Beschluss erfolgt als Empfehlung an den Gemeinderat.  
 

 
 

Beratungsverlauf: 
 

OBM Dr. Knecht stellt die zeitlich befristete Änderung der Hauptsatzung vor. Er sagt 
zu, dass der Gemeinderat jährlich über die Anmietungen, die aufgrund des §16a der 
Hauptsatzung erfolgen, informiert wird.    
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